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Ein Lächeln erfreut mindestens zwei: 

Den Schenkenden und den, der es erhält.

William James
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Erscheinungstermine 2026
Amts- und Mitteilungsblatt Gemeinde Mömlingen

Format: DIN A 5

Auflage: 1.350 Stück

Bitte halten Sie die Abgabetermine ein, damit wir eine gute Ausführung  
Ihrer Anzeigen und Berichte gewährleisten können.

Ausgabe Erscheinungstermin Redaktionsschluss
(Kalenderwoche) Freitag Montag, jeweils 16.00 Uhr

KW 02 - 2026 09. Januar 2026 05. Januar 2026 (Montag, 10.00 Uhr)
KW 03 16. Januar 12. Januar
KW 04 23. Januar 19. Januar
KW 05 30. Januar 26. Januar
KW 06 06. Februar 02. Februar
KW 07 13. Februar 09. Februar
KW 08 20. Februar 16. Februar (Montag, 10.00 Uhr)
KW 09 27. Februar 23. Februar
KW 10 06. März 02. März
KW 11 13. März 09. März
KW 12 20. März 16. März
KW 13 27. März 23. März
KW 14 03. April (Karfreitag) 30. März (Montag, 10.00 Uhr)
KW 15 10. April 07. April (Dienstag, 10.00 Uhr)
KW 16 17. April 13. April
KW 17 24. April 20. April
KW 18 01. Mai (Tag der Arbeit) 27. April (Montag, 10.00 Uhr)
KW 19 08. Mai 04. Mai
KW 20 15. Mai 11. Mai (Montag, 10.00 Uhr)
KW 21 22. Mai 18. Mai
KW 22 29. Mai 26. Mai (Dienstag, 10.00 Uhr)
KW 23 05. Juni 01. Juni (Montag, 10.00 Uhr)
KW 24 12. Juni 08. Juni 
KW 25 19. Juni 15. Juni
KW 26 26. Juni 22. Juni
KW 27 03. Juli 29. Juni
KW 28 10. Juli 06. Juli
KW 29 17. Juli 13. Juli
KW 30 24. Juli 20. Juli
KW 31 31. Juli 27. Juli
KW 32 07. August 03. August
KW 33 14. August 10. August
KW 34 21. August 17. August
KW 35 28. August 24. August
KW 36 04. September 31. August
KW 37 11. September 07. September
KW 38 18. September 14. September
KW 39 25. September 21. September
KW 40 02. Oktober 28. September 
KW 41 09. Oktober 05. Oktober
KW 42 16. Oktober 12. Oktober
KW 43 23. Oktober 19. Oktober
KW 44 30. Oktober 26. Oktober
KW 45 06. November 02. November
KW 46 13. November 09. November
KW 47 20. November 16. November
KW 48 27. November 23. November
KW 49 04. Dezember 30. November
KW 50 11. Dezember 07. Dezember
KW 51 18. Dezember 14. Dezember
KW 02 - 2027 15. Januar 2027 11. Januar 2027
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Tel.:  0 93 71/44 07 mail@hansenwerbung.de
www.hansenwerbung.de

HANSEN|WERBUNG GmbH & Co. KG
Inhaber: Heiko Hansen

Fliederweg 6 
63920 Großheubach
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- Amtlicher Teil -

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 01.12.2025, um 19:00 Uhr

findet im Sitzungssaal des Rathauses die
27. Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses

mit folgender Tagesordnung statt.
1 Genehmigung der Niederschrift der Haupt- und Sozialausschuss-Sitzung vom 

27.10.2025
2 Beschluss über Versicherungsleistungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr)
3 2. Beratung zum Haushalt 2026
3.1 Verwaltungshaushalt 2026
3.2 Vermögenshaushalt 2026

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Gemeinde Mömlingen, 24.11.2025

Siegfried Scholtka
Erster Bürgermeister

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz  
für Einsätze und andere Leistungen 

der Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen 
(Feuerwehrkostensatzung - FwKS)

Die Gemeinde Mömlingen erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4  
des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende

Satzung
§ 1

Aufwendungs- und Kostenersatz
(1)	Die Gemeinde Mömlingen erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Auf

wendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen 
ihrer Feuerwehr, insbesondere für:
1. Einsätze,
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
3. �Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen (z.B. BMA oder  

eCall-Systeme).
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Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. 
Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Men-
schen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.

Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden der Feuerwehr, in den Fällen 
des Art. 28 Abs. 2 Nr. 7 BayFwG mit dem Ausrücken der Feuerwehr.
(2)	Die Gemeinde Mömlingen erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer  

Feuerwehr insbesondere zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1  
BayFwG):

	 1. �Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren  
gehören und im Rahmen ihrer Möglichkeiten außerhalb der Gefahrenabwehr 
erbracht werden, wie z.B.:
a. 	Arbeiten an der Einsatzstelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr
b. 	Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten
c. 	Aus-/Abpumpen von überfluteten Räumen, Flächen, Behältern etc.
d. 	Öffnen und Absichern von Türen und Fenstern
e. 	Einfangen von Tieren
f. 	 Sicherung von sturzgefährdeten Bäumen bzw. Entfernen gefährlicher Äste

	 2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch.
	 Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.
(3)	Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschal-

sätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, 
die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an 
die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialver-
brauch werden die Selbstkosten berechnet.

(4)	Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15  
Abs. 6 Satz 2 BayFwG) sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 
Abs. 2 BayFwG zu erstattende Aufwendungen, werden unabhängig von dieser 
Satzung geltend gemacht.

(5) Von dem Ersatz der Kosten und Aufwendungen kann ganz oder teilweise abge
sehen werden, soweit dies eine unbillige Härte darstellt oder aufgrund öffentlichen 
Interesses gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 1 Satz 3 BayFwG).

§ 2
Schuldner

(1)	Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach 
Art. 28 Abs. 3 BayFwG.

(2)	Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch 
genommen hat.

(3)	Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3

Berechnung des Aufwendungs- und Kostenersatzes
(1)	Der Kostenersatz wird nach den Pauschalsätzen der Anlage, die Gegenstand die-

ser Satzung ist, sowie nach Einsatzdauer und Anzahl des eingesetzten Personals, 
der Fahrzeuge, der Geräte und Ausrüstungsgegenstände bemessen.
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(2)	Als Einsatzdauer gilt die Zeit vom Ausrücken bis zum Wiedereinrücken. Bei der  
Berechnung werden für Personal sowie für Fahrzeuge und Geräte die Kostensätze 
je angefangene 15 Minuten berechnet.

(3)	Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Auswahl der Geräte und 
Fahrzeuge liegen im pflichtgemäßen Ermessen der Feuerwehr.

(4)	Der Kostenersatz setzt sich zusammen aus:
1. den Stundensätzen für das jeweils eingesetzte Personal (Nr. 3 der Anlage) für 

die jeweilige Einsatzdauer,
2. den Stundensätzen bzw. Streckenkosten für die jeweils eingesetzten Fahrzeuge 

und Geräte (Nr. 1 und 2 der Anlage) für die jeweilige Einsatzdauer.
(5)	Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen,  

Geräten, Ausrüstungsgegenständen und/oder Leistungen Dritter besondere  
Aufwendungen (z.B. Reisekosten, Reparaturkosten, Ersatzbeschaffung bei Un
brauchbarkeit oder Verlust, notwendiger Einsatz fremder technischer Geräte, 
Fahrzeuge oder Personal), so sind diese zusätzlich zu den in der Anlage fest
gelegten Pauschalsätzen in tatsächlicher entstandener Höhe zu erstatten.

(6)	Die Aufwendungen für Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, für verbrauchte 
Messausstattung, für verbrauchte, beschädigte oder kontaminierte persönliche 
Schutzausrüstung, für die Entsorgung kontaminierten Löschwassers und die 
durch kontaminiertes Löschwasser verursachten Folgeschäden bei Bränden oder 
anderen Gefahren in Industrie- oder Gewerbeobjekten oder in derenUmgebung,  
werden zusätzlich zu den in der Anlage festgelegten Pauschalsätzen in tatsäch-
licher entstandener Höhe berechnet.

(7)	Für die verbrauchten Materialien (z.B. Filtereinsätze, Alkalipatronen, Trockenlösch- 
pulver, Ölbindemittel, Wasser etc.) werden die jeweiligen Selbstkosten zuzüglich 
eines Verwaltungszuschlages von 10 %, insbesondere für die Lagerhaltung und 
Verwaltungskosten, berechnet.

§ 4
Fälligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids 
zur Zahlung fällig.

§ 5
Umsatzsteuer

(1) Etwaig anfallende Umsatzsteuer wird in der im Umsatzsteuergesetz (UStG) jeweils 
festgelegten Höhe zusätzlich erhoben.

(2) Zur Erhebung der Umsatzsteuer erfolgt eine Abgrenzung der Pflichtleistungen und 
freiwilligen Leistungen im konkreten Einzelfall. Die Pflichtleistungen (Gefahren
abwehr gem. Art. 28 Abs. 2 BayFwG) sind hoheitlich und somit nicht steuerbar. 
Die freiwilligen Leistungen gem. Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG sind nicht hoheitlich 
und somit steuerbar.

§ 6
Inkrafttreten

(1)	Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
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(2)	Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über Aufwendungs- und  
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde 
Mömlingen vom 18.06.2007 außer Kraft.

Mömlingen, den 17.11.2025

Gemeinde Mömlingen
gez. Siegfried Scholtka
Erster Bürgermeister

Anlage zur „Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen (Feuerwehrkosten-
satzung-FwKS)“

Verzeichnis der Pauschalsätze
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten  
(Nr. 1 und 2) und den Personalkosten (Nr. 3) zusammen.
1.	 Streckenkosten und Ausrückestundenkosten
	� Die Streckenkosten werden für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke vom 

jeweiligen Standort des Fahrzeuges zum Einsatzort und zurück sowie für not
wendige Versorgungsfahrten und dergleichen während der Einsätze berechnet.

	� Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung  
abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die 
zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden.

	� Die Ausrückestundenkosten werden vom Zeitpunkt des Ausrückens vom Stand-
ort des Fahrzeuges bis zum Wiedereinrücken berechnet. Je angefangene 15  
Minuten wird ein Viertel der Stundenkosten berechnet.
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Anlage  zur „Satzung über Aufwendungs­  und  Kostenersatz  für  Einsätze  und  andere  
Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen (Feuerwehrkostensatzung­FwKS)“ 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nr. 1 und 2) 
und den Personalkosten (Nr. 3) zusammen. 
 

1.  Streckenkosten und Ausrückestundenkosten 
Die Streckenkosten werden für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke vom jeweili­
gen Standort des Fahrzeuges zum Einsatzort und zurück sowie für notwendige Versor­
gungsfahrten und dergleichen während der Einsätze berechnet. 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, 
die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Weg­
strecke beeinflusst werden. 
Die Ausrückestundenkosten werden vom Zeitpunkt  des Ausrückens vom Standort  des 
Fahrzeuges bis zum Wiedereinrücken berechnet. Je angefangene 15 Minuten wird ein 
Viertel der Stundenkosten berechnet. 

Nr.  Fahrzeugbezeichnung 
bei einer 
Nutzungs­ 
dauer von 

Strecken­ 
kosten je 
Kilometer 

Ausrücke­ 
kosten pro 
Stunde 

1.1  Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10)  25 Jahren  19,78 Euro  307,19 Euro 

1.2  Gerätewagen­Logistik (GW­L2)  25 Jahren  16,69 Euro  185,40 Euro 

1.3  Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)   25 Jahren  10,43 Euro  81,00 Euro 

1.4  Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12)  25 Jahren  10,43 Euro  74,25 Euro 

1.5  Mehrzweckfahrzeug (MZF)  20 Jahren  3,47 Euro  28,13 Euro 

1.6  Mannschaftstransportwagen (MTW)  20 Jahren  4,69 Euro  51,88 Euro 

 
2.  Arbeitsstundenkosten 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten 
Fahrzeugs gehört und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend ge­
macht werden, dann werden Arbeitsstundenkosten berechnet. In die Arbeitsstunden nicht 
eingerechnet wird der Zeitraum, in dem ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in 
Betrieb ist. Je angefangene 15 Minuten wird ein Viertel der Stundenkosten berechnet. 

Nr.  Geräte­Bezeichnung 
bei einer 
Nutzungs­
dauer von 

durchschnittl. 
Arbeits­ 

stunden bzw. 
Einsätze 

Arbeits­
kosten pro 

Stunde 

2.1  Tragkraftspritze  25 Jahren  10  37,82 Euro 

2.2  Pressluftatmer mit Atemschutzmaske  20 Jahren  20  34,77 Euro 

2.3  Generator  20 Jahren  15  22,47 Euro 

2.4  Tauchpumpe  15 Jahren  5  19,45 Euro 

2.5  Lüftungsgerät  20 Jahren  5  41,36 Euro 

2.6  Motorsäge  15 Jahren  5  15,68 Euro 

2.7  Wassersauger  15 Jahren  5  19,45 Euro 

2.	 Arbeitsstundenkosten
	� Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des ein-

gesetzten Fahrzeugs gehört und können demnach dafür keine Ausrückestunden-
kosten geltend gemacht werden, dann werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, in dem ein Gerät am 
Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
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	 Je angefangene 15 Minuten wird ein Viertel der Stundenkosten berechnet.
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Anlage  zur „Satzung über Aufwendungs­  und  Kostenersatz  für  Einsätze  und  andere  
Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen (Feuerwehrkostensatzung­FwKS)“ 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nr. 1 und 2) 
und den Personalkosten (Nr. 3) zusammen. 
 

1.  Streckenkosten und Ausrückestundenkosten 
Die Streckenkosten werden für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke vom jeweili­
gen Standort des Fahrzeuges zum Einsatzort und zurück sowie für notwendige Versor­
gungsfahrten und dergleichen während der Einsätze berechnet. 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, 
die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Weg­
strecke beeinflusst werden. 
Die Ausrückestundenkosten werden vom Zeitpunkt  des Ausrückens vom Standort  des 
Fahrzeuges bis zum Wiedereinrücken berechnet. Je angefangene 15 Minuten wird ein 
Viertel der Stundenkosten berechnet. 

Nr.  Fahrzeugbezeichnung 
bei einer 
Nutzungs­ 
dauer von 

Strecken­ 
kosten je 
Kilometer 

Ausrücke­ 
kosten pro 
Stunde 

1.1  Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10)  25 Jahren  19,78 Euro  307,19 Euro 

1.2  Gerätewagen­Logistik (GW­L2)  25 Jahren  16,69 Euro  185,40 Euro 

1.3  Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)   25 Jahren  10,43 Euro  81,00 Euro 

1.4  Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12)  25 Jahren  10,43 Euro  74,25 Euro 

1.5  Mehrzweckfahrzeug (MZF)  20 Jahren  3,47 Euro  28,13 Euro 

1.6  Mannschaftstransportwagen (MTW)  20 Jahren  4,69 Euro  51,88 Euro 

 
2.  Arbeitsstundenkosten 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten 
Fahrzeugs gehört und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend ge­
macht werden, dann werden Arbeitsstundenkosten berechnet. In die Arbeitsstunden nicht 
eingerechnet wird der Zeitraum, in dem ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in 
Betrieb ist. Je angefangene 15 Minuten wird ein Viertel der Stundenkosten berechnet. 

Nr.  Geräte­Bezeichnung 
bei einer 
Nutzungs­
dauer von 

durchschnittl. 
Arbeits­ 

stunden bzw. 
Einsätze 

Arbeits­
kosten pro 

Stunde 

2.1  Tragkraftspritze  25 Jahren  10  37,82 Euro 

2.2  Pressluftatmer mit Atemschutzmaske  20 Jahren  20  34,77 Euro 

2.3  Generator  20 Jahren  15  22,47 Euro 

2.4  Tauchpumpe  15 Jahren  5  19,45 Euro 

2.5  Lüftungsgerät  20 Jahren  5  41,36 Euro 

2.6  Motorsäge  15 Jahren  5  15,68 Euro 

2.7  Wassersauger  15 Jahren  5  19,45 Euro 

3.	 Personalkosten
	� Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum 

vom Ausrücken aus dem Standort der Fahrzeuge und Geräte bis zum Wieder-
einrücken anzusetzen. Je angefangene 15 Minuten wird ein Viertel des Stunden-
satzes berechnet.

3.1	 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende
	� Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender  

Stundensatz berechnet:	 28,00 Euro
	� Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender 

wird verlangt, weil der Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis ent
stehen, beispielsweise durch Erstattung des Verdienstausfalles (Art. 9 Abs. 3 
BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgeltes (Art. 10 BayFwG) oder durch Ent-
schädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann 
bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der  
gesamte Personalaufwand angesetzt werden.

3.2	 Sicherheitswachen
	� Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG 

werden die Stundenkosten für jede Stunde Wachdienst erhoben. Zusätzlich wird 
für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.
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3.  Personalkosten 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei  ist der Zeitraum vom 
Ausrücken aus dem Standort der Fahrzeuge und Geräte bis zum Wiedereinrücken anzu­
setzen. Je angefangene 15 Minuten wird ein Viertel des Stundensatzes berechnet. 
 

3.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
Für den Einsatz  ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird  folgender Stundensatz 
berechnet:28,00 Euro. 
 
Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird ver­
langt, weil der Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise 
durch Erstattung des Verdienstausfalles  (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des  fortgezahlten Ar­
beitsentgeltes (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. We­
gen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes 
für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden. 
 

3.2 Sicherheitswachen 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden 
die Stundenkosten für jede Stunde Wachdienst erhoben. Zusätzlich wird für die Anfahrt 
und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet. 

 

Nr.  Personal  Kosten pro 
Stunde 

3.2.1  Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende  17,90 Euro 

3.2.2  Sonstige Bedienstete für Sicherheitswachdienst in der Freizeit  17,90 Euro 

 
4.  Pauschal abgerechnete Leistungen 
 
4.1 Für eine Fehlalarmierung durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage wird ein Pauschal­

betrag von 500,00 Euro erhoben. 
4.2 Für eine Fehlalarmierung durch ein eCall­System wird ein Pauschalbetrag  von 250,00 

Euro erhoben. 
4.3 Bei einer böswilligen Alarmierung werden alle Kosten nach dem Verzeichnis der Pau­

schalsätze, mindestens jedoch die Pauschale nach 4.1 für Fehlalarmierung berechnet. 
4.4 Das Verschließen einer Wohnungstür nach einem Feuerwehreinsatz wird mit einer Pau­

schale von 50,00 Euro berechnet. 
 

5.  Umsatzsteuer 
Bei  den  vorstehenden Pauschalsätzen  der  Ziffern  1.  bis  4.  handelt  es  sich  um Netto­ 
beträge. Im Fall einer gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht gilt § 5 der Satzung über Aufwen­
dungs­  und Kostenersatz  für  Einsätze  und  andere  Leistungen  der  Feuerwehr  der Ge­
meinde Mömlingen (Feuerwehrkostensatzung­FwKS). 

4.	 Pauschal abgerechnete Leistungen
4.1	� Für eine Fehlalarmierung durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage wird ein  

Pauschalbetrag von 500,00 Euro erhoben.
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4.2	� Für eine Fehlalarmierung durch ein eCall-System wird ein Pauschalbetrag von 
250,00 Euro erhoben.

4.3	� Bei einer böswilligen Alarmierung werden alle Kosten nach dem Verzeichnis der 
Pauschalsätze, mindestens jedoch die Pauschale nach 4.1 für Fehlalarmierung 
berechnet.

4.4	� Das Verschließen einer Wohnungstür nach einem Feuerwehreinsatz wird mit  
einer Pauschale von 50,00 Euro berechnet.

5.	 Umsatzsteuer
	� Bei den vorstehenden Pauschalsätzen der Ziffern 1. bis 4. handelt es sich um 

Nettobeträge. Im Fall einer gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht gilt § 5 der Satzung 
über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der 
Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen (Feuerwehrkostensatzung-FwKS).

Abgehakt: Beschlüsse des Gemeinderates  
aus der öffentlichen Sitzung am 17. November 2025
	9 Der Gemeinderat nimmt die Information zur Vergabe der Leistungen der  

Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepte (ISEK) zur Kenntnis
	9 Beschluss zur Prüfung der Integration einer Gemeindeschwester für das 

MVZ (Antrag der FWG-Fraktion)
Der Gemeinderat beschließt, dass das Projekt „Gemeindeschwestern“ zunächst 
zurückgestellt wird. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Entscheidung der Landes
regierung abzuwarten und mit Erlass einer entsprechenden Förderrichtlinie aktiv 
zu werden.

	9 Beschluss über die weitere Vorgehensweise bei der Gaslieferung im 
Gemeindegebiet Mömlingen
Die Gemeinde Mömlingen schließt den Gasversorgungs-Sondervertrag in der  
vorgestellten Form mit der gasuf ab. Die Gemeinde bezieht dann ab 01.01.2027 
das Gas zu den im Vertrag beschriebenen Konditionen.

	9 Beschluss über den Erlass einer Satzung für Aufwendungs- und Kosten
ersatz bei Feuerwehreinsätzen
Die Gemeinde Mömlingen erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 des Bayerischen Feuer
wehrgesetzes (BayFwG) die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für 
Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Mömlingen (Feuer-
wehrkostensatzung – FwKS) – siehe Veröffentlichung.

	9 Beschluss über den Zuschussantrag der kath. Pfarrgemeinde zur Sanierung 
des Daches und Fußbodens des Pfarrheims
Der Gemeinderat beschließt dem Zuschussantrag statt zu geben. Dem katho-
lischen Pfarramt Mömlingen wird ein Zuschuss i.H.v. insgesamt 34.000,- Euro  
gewährt.
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	9 Beschluss über den Zuschussantrag des Kegelvereins für Investitionen
Der Gemeinderat beschließt dem Zuschussantrag statt zu geben. Dem Kegel
verein Gemütlichkeit Mömlingen e.V. wird für Investitionen ein Zuschuss in Höhe 
von 10 % der anfallenden Kosten, aber maximal 1.324,00 Euro gewährt. 
Die Auszahlung erfolgt aus den Haushaltsmitteln 2025.

	9 Der Gemeinderat nimmt die Informationen über den aktuellen Stand des 
Glasfaserausbaus in Mömlingen zur Kenntnis

Danksagung Adventsmarkt 2025
Ich möchte mich, auch im Namen des Gewerbevereins, recht herzlich bei allen  
bedanken, die dazu beigetragen haben, dass unser inzwischen weit über die Grenzen 
bekannter Adventsmarkt zu einer gelungenen Veranstaltung geworden ist:
•	 bei den Markthändlern und Ausstellern
•	 bei den teilnehmenden Mömlinger Vereinen
•	 bei den Auftretenden
•	 bei den Helfern, auch, die, die im Hintergrund mitwirkten
•	 bei den Anwohnern für ihr Verständnis
•	 bei den zahlreichen Gästen aus nah und fern
Gemeinde Mömlingen
Ihr Markmeister Leon Heinrich

Wer weiß, wo …
… der rote Holzschlitten mit samt roter Fleece Decke und mehrere grüne Fleece-
Decken aus den Pagodenzelten / Holzfässern vom Mömlinger Adventsmarkt  
geblieben sind?
Bitte melden Sie sich unter Tel. 685619.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Mömlinger Wochenmarkt 
Wir sind am 04.12.2025 von 9 bis 13 Uhr für Sie da.

Die Markthändler freuen sich auf Ihren Besuch!
Der Mömlinger Wochenmarkt findet regelmäßig immer donnerstags von 9 bis 13 Uhr 
vor dem Rathaus und dem kleinen Dorfplatz statt. Mit frischen, regionalen Produkten 
und Köstlichkeiten. Auch in Bio-Qualität. Ab sofort auch mit Kaffee-Spezialitäten und 
leckeren Weinen.
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GEMÜTLICHES
BEISAMMENSEIN FÜR

GROSS UND KLEIN

HEISSE WURST IM
BRÖTCHEN

PILZ- PFANNE
CRÊPES 

BASTELAKTION,
KINDERSCHMINKEN,

KAMISHIBAI UND
SINGEN

HEISSER APFELSAFT /
APFELWEIN

(BITTE TASSEN 
SELBST MITBRINGEN)

ADVENTS-
ZAUBER

IN DER KITA REGENBOGEN

Samstag, 29.11.25 
16.00-18.00 Uhr

Tag der offenen Tür in der KiTa Regenbogen Mömlingen
Wir freuen uns auf alle Besucher.

SaSaS mama smsm tststat gt gttat gtat ,g,g 29.9.9 11.25252
16.00-18.00 UhUhU rhrh

Tag der offfff efef nen Tür in der KiTa Regenbogen Möömmlingen
Wir frfrf euen uns auf alle Besucher.

GEMÜTLLIICCHES
EISAMMENSEINN FFÜÜR
GROSS UND KLEIN

BASTELAKTION,
KINDERSCHMINKEN

KAKAK MISHIBAI UND
SINGEN

HEISSE WURST IM
BRÖTCHEN

PILZ- PFANNE
CRÊPES

HEISSSER APFELSAFT
AAPPFELWEIN

(BITTTTE TASSEN
SELBST MMITBRINGEN

ADVENTS-
ZAUBER

IN DER KIKIK TATAT RERER GENBOGEN
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)



Amts- und Mitteilungsblatt Mömlingen Nr. 48 vom 28. November 2025 – Seite 12

     Senioren-Arbeit     
Nachstehend die einzelnen Veranstaltungen in Mömlingen für unsere älteren Mit
bürgerinnen und Mitbürger im Monat DEZEMBER:

Datum Art der 
Veranstaltung

Veranstalter Veran
staltungsort

Ansprech
partner

Sonntag
01.12.2025

Advents-Konzert 
um 17 Uhr

Musikvereine Kirche

Mittwoch
03.12.2025

Gottesdienst/ 
Begegnungscafé/ 
Adventsfeier
um 14 Uhr

Kath. Pfarr- 
gemeinde

Pfarrsaal Renate Thomas 
Tel. 38513
Cilli Faust 
Tel. 3703

Donnerstag
04.12.2025

Kartenspielen 
von 18 - 21 Uhr

Sen. Forum Gasthaus  
Zum Löwen 
Mömlingen

Klaus Marder
Tel. 30126

Freitag
05.12.2025

Qigong
um 10 - 11 Uhr

Sen. Forum Bürgerhaus Horst Semler
Tel. 31854

Mittwoch
10.12.2025

Weihnachtliche 
Feier ab 14 Uhr

Vereinsring/ 
Gemeinde

Ludwig-Ritter- 
Halle

Klaus Kühnapfel 
Tel. 38383

Donnerstag
11.12.2025

Senioren-
Spaziergang 
um 14.30 Uhr

Sen. Forum Bürgerhaus 
Mömlingen

Horst Semler
Tel. 31854

Mittwoch
17.12.2025

Senioren-
Nachmittag 
ab 15 Uhr

Fußballclub 
FC Viktoria

Sportheim Werner 
Bräutigam 
Tel. 31712

Freitag
19.12.2025

Qigong
um 10 - 11 Uhr

Sen. Forum Bürgerhaus Horst Semler
Tel. 31854

Sen. Spaziergang
Zu unserem Sen. Spaziergang treffen wir uns um 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Nach 
einem kurzen Rundgang durch den Dorf-Kern möchten wir Euch überraschen und 
laden zum Jahresabschluss ins Bürgerhaus ein. Bei dem gemütlichen Teil mit Christ-
stollen und Glühwein stimmen wir uns etwas auf Weihnachten ein.
Unsere Fußkranken sind dazu ebenfalls recht herzlich eingeladen. Frisch gebackene 
Weihnachtsplätzchen dürfen gerne mitgebracht werden. Wir freuen uns auf einen  
geselligen Nachmittag in Eurer Mitte.
Weihnachtsfeier der Senioren
Freuen wir uns auf das wiederkehrende, jährliche Angebot, das uns die Mömlinger 
Vereine in Zusammenarbeit mit dem Vereinsring und der Gemeinde Mömlingen,  
anbieten. Genießen wir diese Zeit, um zum einen etwas abzuschalten und Ruhe 
einkehren zu lassen zum andern wieder einmal alte bekannte Mitbürgerinnen und  
Mitbürger zu sehen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Termin bitte vormerken 
und auch nicht vergessen!
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Qigong
Am Freitag, den 19.12.25, wollen wir nach einer kurzen Übungsstunde noch etwas 
innehalten und eine kleine Weihnachtsfeier im Anschluss abhalten. Bei Glühwein und 
Christstollen sitzen wir gemütlich zusammen und genießen den Jahresabschluss.
Dazu laden wir alle Teilnehmer des Qigong recht herzlich ein und freuen uns auch 
über Passive. Es gilt auch das Programm für das Jahr 2026 zu besprechen.
Darüber hinaus wünschen wir Euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit und achtet 
vor allen Dingen auf Eure Gesundheit!
Siegfried Scholtka	 Horst Semler 
Erster Bürgermeister	 Seniorenbeauftragter

Neues Informationsangebot:  
Älter werden im Landkreis Miltenberg

Das Landratsamt Miltenberg bündelt wichtige Informationen rund um das Älterwer-
den und bei Pflegebedarf in aktualisierter Form auf seiner Landkreis-Internetseite. Die 
Themenfelder „Senioren“ und „Pflege“ richten sich insbesondere an Menschen über 
55 Jahre und pflegende Angehörige und ersetzen den bisherigen Online-Senioren-
wegweiser.
Unter dem Stichwort „Senioren“ finden Interessierte unter anderem
•	 Angebote, die beim selbstbestimmten Leben zu Hause unterstützen
•	 Begegnungs- und Bewegungsangebote
•	 Beratungsstellen
•	 Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
•	 Anlaufstellen bei Fragen rund ums Internet und die Nutzung von Smartphones
•	 einen Veranstaltungskalender mit Infos zu Spieletreffs, Theaterfahrten, Mobilitäts-

trainings, Vorträgen, Angebote für pflegende Angehörige und vielem mehr.
Im Themenfeld „Pflege“ gibt es Informationen, die bei der Organisation der Pflege zu 
Hause oder in einem Pflegeheim helfen können. Das Formular „Pflegeplatz-Anfrage“  
erleichtert die Kontaktaufnahme mit Pflegeheimen und ein Link führt direkt zum per-
sönlichen Beratungsangebot durch den Pflegestützpunkt für den Landkreis Milten-
berg. Außerdem zeigt die Übersicht der Betreuungs- und Pflegeangebote im Land-
kreis Miltenberg neben den Kontaktdaten auch freie Kapazitäten an.
Mehr Informationen im Internet:
• Senioren: 	 www.landkreis-miltenberg.de/themen/senioren.html
• Pflege: 	 www.landkreis-miltenberg.de/themen/pflege.html
Service-Kontakt: �Landratsamt Miltenberg, Fachstelle Altenhilfeplanung, 	  

Telefon: 09371/ 501-192, E-Mail: seniorenarbeit@lra-mil.de
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Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes im Dezember
Richtig helfen können ist ein gutes Gefühl, deshalb ist es gut, seine Erste-Hilfe-Kennt-
nisse auf dem Laufenden zu halten oder neu zu erlernen. Der BRK Kreisverband 
Miltenberg-Obernburg bietet regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an.
Im Dezember 2025 werden zu folgenden Terminen Erste-Hilfe-Kurse angeboten:
Mittwoch, 03.12.2025	 Mittwoch, 10.12.2025	 Mittwoch, 17.12.2025
Ort: Im BRK ServiceZentrum in Obernburg (Römerstr. 93):
Alle Kurse (mit insgesamt neun Unterrichtseinheiten) finden von 8:00 - 16:00 Uhr statt. 
Der Preis beträgt 75 Euro.
Weitere Termine und Anmeldung sind auf der Seiten des BRK Kreisverbandes zu 
finden (auf brk-mil.de unter „Ich brauche das Rote Kreuz“). 
Am besten gleich anmelden, die Plätze sind begrenzt.
Für Fragen gibt es eine eigene E-Mail-Adresse: ausbildung.mil@brk.de

Bereitschaftsdienst bei Straßenschäden, Wind- und Sturmschäden, Unfällen, 
Hochwasser und anderen Schadensereignissen im Ortsbereich:
Telefon-Nr.: 0160/90711219
Bereitschaftsdienst bei Wasserrohrbrüchen sowie Schäden an Wasser- und Ka-
nalhausanschlüssen:
Telefon-Nr.: 0160/96314460
Bayernwerk Störungsdienst: Strom: 0941-28003366 / Gas: 0941-28003355

Impressum:
Herausgeber u. Vertrieb: Gemeinde Mömlingen, Hauptstraße 70, 63853 Mömlingen
V.i.S.d.P. Tel.: 06022/6856-0, poststelle@moemlingen.de
Anzeigengestaltung, Satz und Layout: Hansen|Werbung GmbH & Co. KG, Fliederweg 6, 63920 Großheubach

Tel.: 09371/4407, Fax: 09371/69659, E-Mail: mail@hansenwerbung.de
Druck: Dauphin-Druck, Großostheim
Auflage: 1.350 Exemplare wöchentlich
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Verantwortlich für Bild- und Textbeiträge sind die Verfasser.
Weiterverwendung der Beiträge oder der Werbung nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Hansen|Werbung.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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Weitere Infos wie Erscheinungstermine oder Ihre  
letzte Weihnachtsanzeige finden Sie unter   
www.hansenwerbung.de/weihnachten2025.html

Wir freuen uns 
auf Ihren Auftrag! 

Zeigen Sie Präsenz zur schönsten Zeit des Jahres!
Mit Ihrer Weihnachtsanzeige im AMTS- &  
MITTEILUNGSBLATT bedanken Sie sich bei  
Ihren Kunden, wünschen frohe Feiertage  
oder präsentieren Ihre festlichen Angebote –  
direkt vor Ort, direkt gelesen.

Sie haben Ideen, 
aber noch keine Anzeige? 
Auch hier helfen wir  
Ihnen gerne weiter.

Fliederweg 6 | Großheubach | Tel.: 0 93 71 / 44 07 | mail@hansenwerbung.de

Kurz vor 

12
Letzte Chance für 

Ihre Weihnachts- 

anzeige!
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Lassen Sie sich von einer weihnachtlichen 
Atmosphäre verzaubern.

Es wartet eine Vielfalt von Blumen, Kränzen, 
Blumensträußen, gemischten Körben, Deko 
und Geschenkartikeln auf Sie.
Hauptstr. 27 • 63853 Mömlingen
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Kontakt: info@taxi-klug-gollas.de
hansenwerbung.de

Mit dem QR Code
direkt Ihre Privatanzeige

aufgeben!

Aushilfe gesucht!
Wir suchen für die 14-tägige Reinigung der Allgemeinräume 

in einem 6-Familien-Haus in Mömlingen eine zuverlässige 
Reinigungskraft. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

E-Mail: derklotzmichel@web.de oder Mobil:
0151 1931 2416
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Für die nachfolgenden Veröffentlichungen und Meldungen in den Rubriken „Vereins-
nachrichten“, „Kirchliche Nachrichten“ und „Werbung“ ist die Gemeinde Mömlingen 
nicht verantwortlich. Für die Textbeiträge sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich.

Schuljahrgang 1956/57
Am Freitag, den 05.12.2025 treffen wir uns um 18:00 Uhr in der Gastätte Limoncella 
zu einer Planungsrunde für nächstes Jahr.

Schuljahrgang 1960/61 – der mit dem original Schild

Zweitages-Ausflug zum 65. Geburtstag
Wir planen zu unserem 65. Geburtstag im nächsten Jahr einen Zweitages-Ausflug.
Bitte um zeitnahe Rückmeldung an das Vorbereitungsteam, ob ihr dabei seid.
Nähere Infos stehen in dem E-Mail, welches ihr alle erhalten habt.
Abstimmung bitte bis zum Sonntag, 30.11.2025.

Bauernverband -Ortsbäuerin Mömlingen-
Info vom Bauernverband – Winterlehrfahrt nach Heidelberg
Dienstag, 2. Dezember: Abfahrt der Winterlehrfahrt nach Heidelberg für Mömlingen ist 
um 08.00 Uhr Bushaltestelle „Rathaus“ Bachstraße.
Ich freue mich auf einen schönen Tag mit euch.

Bücherei am Dorfplatz
Gutscheine
Wenn Sie Personen eine Freude bereiten möchten, die noch keinen Leserausweis für 
die Bücherei haben (z. B. Familien mit Kindern ab ca. 1 Jahr), empfehlen wir Ihnen  
unsere Gutscheine für die Bücherei am Dorfplatz. Diese erhalten Sie für 12 €  
(Familie) bzw. 8 € (eine erwachsene Person) in einem farbigen Kuvert zusammen 
mit Informationen über die Bücherei. Die Beschenkten tauschen bei ihrem ersten  
Büchereibesuch den Gutschein gegen einen Leserausweis ein. Mit diesem können sie 
ein Jahr kostenfrei Medien in der Bücherei am Dorfplatz ausleihen. Auch die Onleihe 
LEO-NORD mit über 27 000 Medien ist inclusive. Der Gutschein ist ein ideales und 
sinnvolles Geschenk für Nikolaus, Weihnachten, Geburtstag oder eine Überraschung 
zwischendurch. 
Ihr Büchereiteam

Onleihe – Entdecke, was in ihr steckt: Lesen und hören, was und wo man will

Öffnungszeiten:
Freitag:	 16.00 - 18.00 Uhr
Sonntag:	 10.00 - 11.30 Uhr

Montag:	 10.00 - 11.30 Uhr
Mittwoch: 	18.00 - 20.00 Uhr
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CSU Ortsverband Mömlingen
Einladung zur CSU-Weihnachtsfeier 
Herzliche Einladung zur CSU-Weihnachtsfeier am Sonntag, den 07.12.2025 um 
16:00 Uhr im Saal vom Gasthaus zur Wolfsschänke.
Wir hatten 2025 wieder mehrere Veranstaltungen mit vielen Helfern. Dafür möch-
ten wir uns bei allen bedanken. Kommt vorbei, damit wir das „Mömlinger CSU-Jahr“  
Revue passieren lassen und unsere langjährigen CSU-Mitglieder ehren.  
Lasst uns in gemütlicher Runde das Jahr ausklingen und gute Gespräche führen!

Heimat- und Geschichtsverein
Vereinsinterne Adventsfeier am Freitag, 12. Dezember 2025 
Bitte vormerken: Wir laden unsere Mitglieder wieder zu einer vorweihnachtlichen 
Feier am Freitag, 12. Dezember 2025 ein. Beginn ist um 19 Uhr.
Wie letztes Jahr wollen wir uns wieder ganz ungezwungen im Hof der Alten Schule 
treffen. Ein paar Feuertonnen werden uns die nötige Wärme spenden. Für den Wetter
schutz werden wir ein paar Überdachungen haben.
Es gibt wieder einen sehr guten Winzerglühwein (rot und weiß) und dazu Bratwurst im 
Brötchen. Auch an sonstigen Getränken wird wie im letzten Jahr wieder für jeden etwas  
dabei sein. Wer möchte, darf gerne auch ein paar Plätzchen oder selbst gemachte 
Knabbereien mitbringen.
Wir freuen uns auf Euch und einen schönen Abend.
Vorstandsitzung
Die nächste Vorstandsitzung findet am Dienstag, 2. Dezember 2025 um 19 Uhr statt.

Mömlinger Carneval Verein e.V.
Monatsversammlung
Die nächste Monatsversammlung findet am 04.12.2025 um 20:30 Uhr im Narreneck 
statt. Die Vorstandssitzung beginnt um 19:00 Uhr.
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MTB Mömlingen e.V.
Trail-Spaß für junge Biker*innen „Youth on Bike“ am 06.12. um 13 Uhr!

Lust auf Mountainbike-Abenteuer? Auf geht´s zu Youth on 
Bike!
Los geht’s mit unserem Bikecheck, damit alle sicher unter
wegs sind. Danach frischen wir gemeinsam ein paar 
Grundtechniken auf – und schon starten wir in den Wald. 
Dort warten spannende Trails, kleine Spiele und jede  
Menge Spaß auf dich!
�Achtung: Aufgrund der Zeitumstellung und früher einkeh-
render Dunkelheit ist der Treffpunkt am 06.12.25 bereits 
um 13 Uhr! 

Wir treffen uns wie gewohnt auf dem Parkplatz der Ludwig-Ritter-Halle.
Denkt bitte an euren Helm (Pflicht) und ausreichend zu trinken!
Bitte melde dich per E-Mail an (info@mtb-moemlingen.de).
Du hast Fragen? Dann schreib uns. Wir werden schnellstmöglich antworten. 	 
Wir freuen uns auf dich!
MTB Mömlingen (Melanie, Marcus, Johannes und Oliver)

Radfahrverein Mömlingen 
Radball live in Mömlingen – 	  
Bayernliga-Spieltag am 29. November!
Am Samstag, den 29.11.2025, ist es soweit: 
Die Radball-Bayernliga macht Station in Mömlingen! 
Erleben Sie packende Duelle, rasante Ballwechsel und 
faszinierende Technik – alles hautnah in der Ludwig-
Ritter-Halle in Bayerns höchster Radball Spielklasse.
Spielbeginn:	 18:00 Uhr
Eintritt: 	 frei
Ort: 	 Ludwig-Ritter-Halle, Mömlingen
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: leckere Speisen und erfrischende Ge-
tränke erwarten Sie. Kommen Sie vorbei, feuern Sie die Teams an und genießen Sie 
einen spannenden Sportabend in familiärer Atmosphäre.
Seien Sie dabei, wenn Radball auf höchstem Niveau gespielt wird – wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!
Am Sonntag, den 30.11.2025 geht es auch gleich weiter: Die Jugend des RV Möm-
lingen muss sich gegen überregionale Mannschaften in den Altersklassen U17, U15, 
U13 und U11 beweisen. 
Spielbeginn ist am Sonntag um 10:00 Uhr, ebenfalls in der Ludwig-Ritter-Halle. 
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Schützenverein 1962 e.V.
Neue Königsfamilie 2025
Auch dieses Jahr wurde wieder die neue Königsfamilie ausgeschossen im Schützen-
verein Mömlingen 1962 e.V.
Unser Jugendkönig ist Ben Huth gefolgt vom 1. Ritter Noah Röderer, sowie dem 
zweiten Ritter Lias Huth.
Den Titel des Schützenkönigs konnte sich Leon Röderer sichern, gefolgt von Jutta 
Stegmann als 1. Ritter und dem 2. Ritter Frank Röderer.
Wir wünschen der neuen Königsfamilie alles Gute.
Das Preisschießen wurde traditionell in drei Disziplinen ausgetragen. Hierbei konnten 
sich die Preise sichern:
Luftgewehr	 1. Platz Leon Röderer, 2. Platz Werner Wazlav, 3. Platz Axel Vogel
Luftpistole	 1. Platz Christine Höfling, 2. Platz Simon Bergmann, 3. Platz Torsten Mahr
Sportpistole	1. Platz Torsten Mahr, 2. Platz Christine Höfling, 3. Platz Wolfgang Höfling

 
Königsfamilie (Foto: Fam. Röderer)

 
Jugendkönigsfamilie (Foto: Fam. Röderer)

Einladung Weihnachtsfeier 
Am Sonntag, den 07. Dezember um 15 Uhr, treffen wir uns zur traditionellen Weih-
nachtsfeier im Schützenverein. Eingeladen ist wie immer jedes Vereinsmitglied,  
inklusive ihrer/seiner Liebsten. Mitbringsel in Form von Plätzchen oder Kuchen sind 
gerne gesehen. Wir freuen uns auf Euch. 

Rundenwettkampfergebnisse
Großkaliber
Mömlingen I 1.054 Ringe – Sulzbach II 1.037 Ringe
Horst Spahn 360, Christina Lebert 337, Petra Bergmann 357
AK: Tom Babilon 330, Hubert Vorgel 341
Luftgewehr
Mömlingen I 1.103 Ringe – Sulzbach IV 1.043 Ringe
Kevin Heyl 381, Leon Röderer 370, Axel Vogel 352
AK: Horst Heyl 337, Werner Wazlav 320, Patrick Specht 340
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Schnuppertraining
An alle interessierte Jugendliche: Wir trainieren immer freitags von 18 bis 19 Uhr. 
Ein kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit möglich. Es werden die Disziplinen 
Lichtgewehr (ab 8 Jahre), Luftgewehr und Luftpistole angeboten. Bei Interesse könnt 
ihr ohne Anmeldung zu den angegebenen Trainingszeiten vorbeikommen. Wir freuen 
uns immer auf neue Gesichter. Die Jugendleitung

Kegelverein „Gemütlichkeit“ 1950 e.V.
Wichtige Information zu den Sportlerehrungen für das Jahr 2025 anlässlich dem 
„Tag des Sports“
Wir wurden als Mannschaft des Jahres nominiert für den „Weltrekord im Dauer-
kegeln“ und der BLSV lädt dazu ein, am 28.11.2025 um 19:30 Uhr in Elsenfeld/ 
Untermainhalle gemeinsame Stunden zu verbringen.
Neben einem ansprechenden Rahmenprogramm werden die Sportlerehrungen,  
sowie die Wahlen der Sportler*innen und der Mannschaften des Jahres 2025 die  
Höhepunkte dieses Events sein.
Anlässlich dieser Nominierung benötigen wir für eine Abstimmung an diesem 
Tag in Elsenfeld JEDE einzelne Stimme.
Im offiziellen Rahmen wird u.a. die Überreichung der Weltrekordurkunde stattfinden.
Lasst uns gemeinsam auch den letzten Titel des Jahres holen und an der  
Ehrung teilnehmen. Wir zählen auf Euch und würden uns freuen!!!
Ergebnis des Jugendspiels in der Regionalliga / Austragungsort: Kelsterbach
Fr. 21.11.2025
KBV Kelsterbach – Gemütlichkeit Mömlingen / 1624 : 1658 LP / 2 : 4 Punkte
Raphael L. 332 LP; Tim K. 520 LP; Madlen B. 400 LP; Joseph S. 408 LP
Herzlichen Glückwunsch für den 1. Auswärtssieg in der Regionalliga
Vorschau 8. Spieltag
Sa. 29.11.2025 15:30 Uhr / Gemütlichkeit Mömlingen 1 - Einigkeit Nilkheim 1
Sa. 29.11.2025 13:15 Uhr / Gemütlichkeit Mömlingen 2 - Kfr. Obernburg 3
Sa. 29.11.2025 11:00 Uhr / Gemütlichkeit Mömlingen 3 - FC Laufach 2 
Auch 2026 wird das KIKERIKI-Theater wieder bei uns zu Gast sein und wir  
würden uns freuen, Euch begrüßen zu dürfen! Karten gibt es bei der Lottoannahme-
stelle in Mömlingen, Bachstraße 5 und online unter www.kegelverein-moemlingen.de
Interesse am Kegeln?
Trainingszeiten Jugend: Dienstag von 16:30 – 19:30 Uhr (3 Gruppen) / Mittwoch von 
17:15 – 18:15 Uhr (2 Gruppen) und Donnerstag von 17:00 – 18:30 Uhr (3 Gruppen)
Schnuppertraining jederzeit möglich, donnerstags mit vorheriger Anmeldung per 
WhatsApp oder E-Mail beim Jugendtrainer Peter Langenbahn (C-Trainer).
Tel.: 0176/19451744, E-Mail: jugend@kegelverein-moemlingen.de
Trainingszeiten Erwachsene: Mittwochs von 18:15 – 22:00 Uhr
Donnerstags und freitags bieten wir Bahnreservierungen an.
Telefonnummer: 06022/687328 / E-Mail: info@kegelverein-moemlingen.de
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Wir brauchen Urlaub!

Letzter offener Tag: Samstag, 24. August
Letzter Urlaubstag: Donnerstag, 12. September

Das Team der kleinen Metzgerei wünscht allen
eine schöne Urlaubszeit!

Die kleine Metzgerei 
Raiffeisenstraße 3 | 63785 Obernburg 

06022/31508 peter.wolf@mail.de
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Unser 
Weihnachtsdorf 

neu erleben!

Seehotel GmbH & Co. KG
Leerweg  •  63843 Niedernberg
T +49 6028 999-0
www.seehotel-niedernberg.de
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An allen 4 Adventssonntagen WEIHNACHTSMARKT 
auf unserem Dorfplatz jeweils ab 14.00 Uhr

1. Advent:  30.11.2025
2. Advent:  07.12.2025
3. Advent:  14.12.2025
4. Advent: 21.12.2025

Lassen Sie sich vom Duft von Glühwein verführen, gönnen Sie sich Nudeln aus 
dem Parmesan-Laib, knusprige Bratwürste, frische Waffeln und süße Klassiker wie 
Lumumba. Bummeln Sie durch festlich geschmückte Stände, finden Sie besondere 
Geschenkideen und erleben Sie die herzliche Wärme unserer Dorfgemeinschaft.

Weihnachtszauber ohne Trubel –  

auf unserem idyllischen Dorfplatz.

Erlebe die Magie unseres Weihnachtsmarktes auf der Dorfpiazza
mit rund 40 besonderen Ausstellern. 
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montags 10.00 - 11.30 Uhr
mittwochs 18.00 - 20.00 Uhr
freitags 16.00 - 18.00 Uhr
sonntags 10.00 - 11.30 Uhr
Telefon 0 60 22 / 7 10 83 50
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FC Viktoria Mömlingen
Sportheim geschlossen am 28.11.2025
Bitte beachten: Am Freitag, den 28.11.2025 bleibt das Sportheim aufgrund der  
„Aktiven-Weihnachtsfeier“geschlossen!

JFG Mömlingtal
Aktuelle Infos
Ergebnisse: 
A-Jugend (U19): BSC Aschaffenburg-Schweinheim - JFG Mömlingtal	 7:0 (3:0)
B-Jugend (U17): (SG) SV Faulbach - JFG Mömlingtal	 2:0 (1:0)
Die aktuellen Tabellen sowie alle weiteren Infos finden Sie auf unserer Homepage:
http://www.jfg-mömlingtal.de
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Nachrichten des Turnvereins – Abteilung Volleyball
Herren 1
TV Mömlingen feiert klaren 3:0-Heimsieg gegen ASV Dachau II – 	  
Starke Teamleistung vor großer Kulisse
TV Mömlingen – ASV Dachau II	 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) / Spielzeit: 75:55
Ein weiterer Heimerfolg für den TV Mömlingen! Am Samstagabend strömten fast  
300 Zuschauer in die Ludwig-Ritter-Halle, um die Herren I beim Heimspiel gegen 
die Bundesliga-Reserve des ASV Dachau II zu unterstützen – und sie bekamen eine  
beeindruckende Vorstellung geboten.
Von Beginn an bestimmten die Mömlinger das Geschehen. Mit druckvollen Aufschlä-
gen, einer stabilen Annahme und variablem Angriffsspiel ließ das Team von Trainer  
Patrick Götz dem jungen Dachauer Team kaum eine Chance. Der TVM spielte konzen
triert, aggressiv und nutzte seine Erfahrung konsequent aus.
Im ersten Satz erspielten sich die Gastgeber früh eine Führung, die sie souverän bis 
zum 25:19 verteidigten. Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild ähnlich: Dachau 
versuchte, mit schnellen Angriffen und mutigen Aufschlägen gegenzuhalten, doch 
Mömlingen behielt die Kontrolle und entschied auch diesen Satz mit 25:20 für sich. Im 
dritten Satz folgte dann die deutlichste Phase des Spiels – angefeuert vom Publikum 
dominierte der TVM auf ganzer Linie und machte mit einem klaren 25:16 den Sack zu.
Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg wurde es in der Halle mehrere Nachwuchs
spieler des TV Mömlingen geehrt, da sie den Verein erfolgreich in der Unterfranken-
auswahl beim Bayernpokal vertreten hatten. Ein schöner Abschluss eines gelungenen 
Volleyballabends – sowohl sportlich als auch atmosphärisch.
Trainer Patrick Götz zeigte sich zufrieden: „Das war eine sehr konzentrierte Leistung 
von Anfang bis Ende. Wir wollten den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen – und 
das ist uns heute perfekt gelungen.“

Ausblick
Am kommenden Wochenende hat der TV Mömlingen erneut spielfrei – eine willkom-
mene Gelegenheit, kleinere Blessuren auszukurieren und sich gezielt auf die näch-
sten Aufgaben vorzubereiten.
Weiter geht es dann auswärts am Samstag, den 06. Dezember 2025, um 15:30 Uhr, 
wenn die Mömlinger auf die „Lichtspezialisten“ des SV Schwaig II treffen. Gespielt 
wird in der Hans-Simon-Halle, wo traditionell eine intensive Partie wartet.
Zu Hause dürfen sich die Fans erst wieder am Wochenende des 13./14. Dezember 
2025 auf ihren TVM freuen. Dann steht ein echtes Doppel-Heimspiel an:
ein Duell mit dem VSV Jena sowie ein Aufeinandertreffen mit den „jungen Wilden“ des 
WWK VCO München, dem Nachwuchsteam mit Bayernauswahl- und Bundeskader-
Talenten.
Ein spannender Jahresabschluss daheim, bei dem die Mömlinger vor heimischem 
Publikum noch einmal alles geben wollen.
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28.11.2025 bis 07.12.2025
 

Bitte achten Sie wegen möglicher Änderungen auf den Schaukasten und die Homepage 

Freitag  28.11. Freitag der 34. Woche im Jahreskreis 

Mömlingen 17:30 Gedenkgottesdienst Jahrgang 1954/55

Obernburg 18:30 Requiem für die Verstorbenen der vergangenen 4 Wochen 

Samstag  29.11. Samstag der 34. Woche im Jahreskreis 

Eisenbach 17:30 Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze 
Niedernberg 18:30 Vorabendmesse 

Sonntag  30.11. 1. ADVENTSSONNTAG 

Großwallstadt 9:00 Messfeier mit Segnung der Adventskränze 
Mömlingen 9:00 Messfeier mit Segnung der Adventskränze - in Corpus Domini 

für Alwin Stegmann, leb. u. verst. Angehörige
Niedernberg 10:30 Messfeier 
Obernburg 10:30 Messfeier mit Segnung der Adventskränze 
Eisenbach 10:30 Wort-Gottes- und Kommunion-Feier mit Segnung der 

Adventskränze 
Mömlingen 17:00 "Macht hoch die Tür - Musik und Impulse zum Advent"

Montag  01.12. Montag der 1. Adventswoche 

Mömlingen 8:30 Morgenlob

Großwallstadt 8:30 Messfeier 
Eisenbach 15:00 Hausgottesdienst im Advent gemeinsam beten im HdB

Dienstag  02.12. Hl. Luzius, Bischof 

Eisenbach 6:00 Rorate Messfeier, anschließend Frühstück im HdB 
Niedernberg 19:00 Messfeier 

Mittwoch  03.12. Hl. Franz Xaver 

Großwallstadt 6:00 Messfeier als Rorate 
Obernburg 6:00 Rorate Messfeier 
Mömlingen 14:00 Seniorengottesdienst Messfeier im Pfarrsaal mit 

anschließendem Begegnungscafe

Eisenbach 18:00 Rosenkranz für den Frieden in der Welt 
Mömlingen 18:30 Fatima-Rosenkranz

Gottesdienstordnung 
des pastoralen Raums Obernburg
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Donnerstag  04.12. Hl. Barbara, Hl. Johannes von Damaskus und Sel. Adolph 

Kolping 

Mömlingen 6:00 Rorate Messfeier, anschl. Frühstück im Pfarrsaal

für Leonhard und Barbara Graner und Angehörige
Mömlingen 18:00 Rosenkranz für den Frieden

Eisenbach 18:30 Messfeier zum Barbaratag 
Großwallstadt 19:00 Messfeier bei Kerzenschein zum Kolpinggedenktag, anschl. 

Gebet um geistl. Berufe 

Freitag  05.12. Hl. Anno, Bischof 

Niedernberg 6:00 Rorate - anschl. Frühstück 
Mömlingen 10:00 Hauskommunion

Eisenbach 18:30 Requiem für die Verstorbenen der vergangenen 4 Wochen oder 
Messfeier 

Samstag  06.12. Hl. Nikolaus, Bischof 

Großwallstadt 8:30 Messfeier zum Herz-Mariä-Sühne-Samstag 
Obernburg 17:30 Vorabendmesse

Sonntag  07.12. 2. ADVENTSSONNTAG 

Eisenbach 9:00 Messfeier
Großwallstadt 9:00 Messfeier 
Niedernberg 10:30 Messfeier 
Mömlingen 10:30 Messfeier als Familiengottesdienst - in Corpus Domini 

                            Kollekte: Martinsonntag zur Erhaltung des Pfarrzentrums 
2. Seelenamt für Andreas Neubert / für Franz und Therese Beck, 
Artur Lieb und Heribert Ball und Angehörige / für Elisabeth 
Rollmann und Angehörige / für Kurt Kreuz und Maria Giegerich

Obernburg 10:30 Wort-Gottes- und Kommunion-Feier 

Altardienst am So, 30.11. um 9 Uhr Messfeier
Lektorin: Sonja Berninger
Kommunionspender: Hilmar Rothermich

Senioren
Liebe Seniorinnen und Senioren!
Das Seniorenteam lädt am 03. Dezember um 14 Uhr zum Adventskaffee ein. 
Pfarrer Rettinger wird mit uns einen Gottesdienst feiern. Anschließend wollen wir 
bei Kaffee, Kuchen und adventlicher Musik den Nachmittag gemeinsam 
verbringen.
Wer abgeholt werden möchte, bitte bei Cilli Faust unter der Nr. 3703 sich melden.
Auf euer zahlreiches Kommen freut sich euer
Seniorenteam der Pfarrei Mömlingen
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Innen Außen

Holzoptik1 woodec Alu-Optik2 aludec

Hennig Haus GmbH & Co. KG • Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf • Mehr Info unter: Tel. 09371-9742-0 hennig-haus.de

Lesen Sie mehr …

In verschiedenen 
Dekoren erhältlich.

Das Fenster der Zukunft – Design trifft Technik!
1 woodec Die neue Oberfläche „woodec“ ist vom Aussehen und der Haptik kaum von 
echtem Holz zu unterscheiden, kombiniert mit den Vorteilen eines Kunststoff-Fensters, wie 
z.B. einfache Reinigung. woodec kann als Innen- und Außenoberfläche verwendet werden.

2 aludec Die neue Oberfläche „aludec“ bietet den hochwertigen Look einer Aluminium-
Vorsatzschale gepaart mit einer angenehmen Haptik.
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Parsch 
Bestattungen
Mömlingen
Eisenbach

Tel. 06022 - 20 43 00Tel. 06022 - 20 43 00
www.Bestattungen-Parsch.dewww.Bestattungen-Parsch.de

ABSCHIED | BEGLEITUNG | VORSORGE Wir sind während 
und auch nach 

einem trauerfall
für Sie da

Ihre erste Adresse für professionelle und fachgerechte 
Verlegung Ihres Bodenbelags.

Bahnstraße 5-7 I 63906 Erlenbach I Tel. 09372 944490 I info@eggen-raumundidee.de

www.eggen-raumundidee.de

Vinyl-Design – Parkett
Teppichboden – Linoleum
Kork – Laminat und viele

weitere Bodenbeläge! 
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Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst
Am zweiten Adventssonntag, den 07.12. feiern wir um 10.30 Uhr in der Corpus 
Domini Kirche den nächsten Familiengottesdienst. Dabei lernen wir einen 
„Adventskranz für die Hosentasche“ kennen und erfahren, was uns Johannes der 
Täufer als Vorbereitung auf die Geburt von Jesus vorschlägt. Diakon Martin Höfer 
erklärt Pelle, wer Johannes war, wer er wohl heute wäre und was er heute sagen 
würde. Dabei probieren wir eine verbesserte Tontechnik aus. Wir freuen uns auf 
euer Kommen und auf euer Mitmachen!
Euer Familiengottesdienstteam 

Frauenbund Mömlingen
Herzliche Einladung zur Adventsfeier des Frauenbundes 
am Montag, 8. Dezember 2025 im Adam-Otto-Vogel-Haus. 

Wir beginnen um 15.00 Uhr mit einer besinnlichen Andacht und gehen dann in 
den gemütlichen Teil über. 
Wie immer freuen wir uns über mitgebrachte Leckereien.
Bei gewünschter Abholung bitte anrufen, Tel. 31985 (Renate Seibert) oder Tel. 
31656 (Traudel Hann)

Pfarrbüro Mömlingen,  Herr Steinzer / Frau Böhrer
Telefon-Nummer: 06022-681505
Mo 10-12 Uhr,  Do 16-18 Uhr, Fr 10-12 Uhr
E-Mail: pfarrei.moemlingen@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro Eisenbach, Frau Böhrer
Telefon-Nummer: 06022-31295
Öffnungszeiten: Di 10-12 Uhr, Mi 16-18 Uhr
E-Mail: pfarrei.eisenbach@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro Obernburg,  Frau Heinrich / Frau Böhrer 
Telefon-Nummer: 06022-9182
Öffnungszeiten: Di 16-18 Uhr, Mi + Do 10-12 Uhr

Homepage Pastoraler Raum Obernburg

https://obernburg.bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Matthias Rettinger
Telefon-Nummer: 0151-46457533
E-Mail: matthias.rettinger@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Ernst Haas
Telefon-Nummer: 06022-654363 
E-Mail: ernst.haas@bistum-wuerzburg.de

Diakon Peter Ricker 
Telefon-Nummer: 0151-70103226
E-Mail: peter.ricker@bistum-wuerzburg.de

Benjamin Riebel, Telefon-Nummer: 0151-47162318
E-Mail: benjamin.riebel@bistum-wuerzburg.de

KjG Mömlingen
Am 06. Dezember kommt der Nikolaus
Auch dieses Jahr fährt der Nikolaus der KjG Mömlingen wieder mit seinen Gehilfen 
durch Mömlingen und kann auch dich zuhause besuchen.
Zwischen 16:00 und 20:00 Uhr ist der Nikolaus unterwegs. Für Anfragen könnt ihr 
euch bis 30.11.2025 an gabriel.sulzmann@kjg-wuerzburg.de oder per WhatsApp an 
015755881337 wenden.
Alle Spenden kommen der Renovierung unseres Pfarrsaals zugute. 



Leistungsstark seit 1929 in Großostheim und Umgebung

Kauschrübenstraße 8 · 63762 Großostheim · Telefon 06026/4749
info@elektro-hoeflich.de · www.elektro-hoeflich.de

2/40
Höflich Elektro_180923

Planung   •   Beratung   •   Verkauf   •   Kundendienst
Elektroanlagen
EIB-Systeme
Beleuchtungsanlagen
Hausgeräte

im Hof
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Team Tansania der KjG Mömlingen
Herzlichen Dank liebe Mömlinger:
•	 Für Ihren Besuch unserer Cafeteria am Mömlinger Adventsmarkt
•	 Für die vielen leckeren Kuchen und Torten, die Sie uns unentgeltlich zur Ver

fügung gestellt hatten (die restlichen Kuchen- und Tortenplatten können im 
Eine-Welt-Laden zu den normalen Öffnungszeiten abgeholt werden)

•	 Für die 20 Helfer und Helferinnen beim Dienst hinter der Theke oder beim Spülen
•	 Für die Spenden am Adventsmarkt oder aber auch über das ganze Jahr verteilt.
Mit dem Erlös von € 1.500,00 können wir unseren Beitrag für die Dachsanierung des 
Pfarrzentrums leisten.
Asante sana – danke: Team Tansania der KjG Mömlingen

Fairlängerte Öffnungszeiten im Eine-Welt-Laden
Liebe Mömlinger, 
in den Wochen vor Weihnachten bieten wir Ihnen fairlängerte Öffnungszeiten. 
Zusätzlich zu den normalen Zeiten morgens von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr und nachmittags  
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist der Eine-Welt-Laden vom 1. Dezember bis zum  
23. Dezember auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. 
Somit können Sie in aller Ruhe das Nötige für den täglichen Verzehr, aber auch tolle 
Geschenke zu Weihnachten einkaufen. 
Verschenken Sie doch mal eine Tafel echt Mömlinger Schokolade oder ein Päckchen 
Mömlinger Kaffee. Gerne packen wir Ihnen auch eine Mömlinger Schatzkiste mit regio-
nalen Mömlinger und fair gehandelten Produkten des EWL für € 25,00. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. Gerne können Sie Ihre vollen Adventskalender des Gewerbevereins 
bei uns gegen ein Päckchen Kaffee und eine Tafel Schutzengel-Schokolade einlösen.
Eine-Welt-Laden der KjG Mömlingen
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Obernburg EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE OBERNBURG 

Friedenskirche Obernburg: Oberer Neuer Weg, 63785 Obernburg 
Trinitatiskirche Mömlingen: Jahnstr. 22, 63853 Mömlingen  
Pfarramt:   Mittlerer Höhenweg 1, 63785 Obernburg  
Bürozeiten: Mo 14 - 17 Uhr + Di 9 – 12 u. 14 - 16 Uhr + Do 14 – 16 Uhr 
Kontakt:  Tel.: 06022-9158; Fax: 06022-72863; Mail: pfarramt.obernburg@elkb.de  
Homepage:  www.evangelisch-obernburg.de 
Pfarramtssekretärin: Birgit Bonn Pfarrer: z. Zt. vakant  
Jugendreferentin:    Lena Riegel, Tel.: 0170-1893566; Mail: lena.riegel@elkb.de 
Vakanz-Vertretung: Dekan Rudi Rupp, Tel.: 0175 1154643; Mail: rudi.rupp@elkb.de 

 Bestattungen: Diakonin Anke Himmel, Tel.: 0170-2658588,  
 E-Mail: anke.himmel@elkb.de 

 
Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
 

So 
30. November 

1. Advent 
Präd:in Wachsmann 

Der Gottesdienst im 
Pfarrheim St. Gertraud in Elsenfeld entfällt 

 
11:00 

 
Friedenskirche Obernburg 

So 
7. Dezember 

2. Advent 
Riegel & Team 

11:00 
Familiengottesdienst im Advent 
Friedenskirche Obernburg 

 
Hauskreis 
Monatliches Treffen mit biblischem Impuls, Lied und Gebet.  
Mittwoch, 3. Dezember, 19 Uhr, Ort bitte bei Uschi Wachsmann (0170 
4752800) oder Theo Buschhaus (0157 5817 9272) erfragen. 
 
Obernburg im Lichterglanz 
Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende mit Vereinen, Schulen und 
Kindergärten. Die EJ Mitte ist mit einer Hütte dabei – Punsch, Glühwein und 
Angebote für Kinder. Fr, 5. & Sa, 6. Dezember · Römerstraße  
Wer Lust hat, mitzuhelfen, meldet sich bitte bei Lena Riegel. 

 
Still, still, still … Konzert & Lesung 
Musikschule Obernburg mit Ensembles & Solisten, Texte gelesen von Lena 
Riegel. Sonntag, 7. Dezember 2025, 16 Uhr, Friedenskirche Obernburg  
Eintritt frei, Spenden erbeten. 
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Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas,  
Versammlung Schaafheim

Sonntag, 30.11.2025, 10 Uhr, Gottesdienst
Thema: „Eine loyale Versammlung unter der Führung Christi“
Donnerstag, 04.12.2025, 19 Uhr, Gottesdienst
Die Zusammenkünfte finden im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Industriering 
3 in 64850 Schaafheim statt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Programm auch 
per Videoübertragung zu verfolgen. Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen  
digital besuchen möchte, kann einen Zugang telefonisch unter +496073 7430050  
erfragen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das komplette Onlineangebot in 
Form von Videos und Downloads findet man auf jw.org.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sofern Ihr behandelnder Arzt/Hausarzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in
dringenden Behandlungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB,

Tel. 116 117
einen diensthabenden Arzt des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch 
einen diensthabenden Facharzt. Notfallfax für Hörgeschädigte aus dem Telefon-
netz des Landkreises Miltenberg ist die 112.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Am 29. und 30.11.2025 von 10:00 – 12:00 Uhr und 18:00 – 19:00 Uhr:
Dr. med. Bernhard Bleischwitz, Burgweg 39, 63897 Miltenberg, 09371 3737
Da kurzfristige Veränderungen der Notdienste vorkommen können, haben Sie die 
Möglichkeit unter http://www.notdienst-zahn.de/ den aktuellen Bereitschaftsdienst zu 
erfahren.

Apothekenbereitschaft
Internet: www.aponet.de  |  Notdienst-Hotline: 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min.)
Sa	 Stadt Apotheke, Elsenfelder Straße 3, 63906 Erlenbach, 09372 5483
So	 Schwanen-Apotheke, Rathausstraße 4, 63911 Klingenberg, 09372 2440
Mo	 Stadt Apotheke, Elsenfelder Straße 3, 63906 Erlenbach, 09372 5483
Di	 Mömlingtal-Apotheke, Hauptstraße 24, 63853 Mömlingen, 06022 681857
Mi	 Apotheke am Markt, Breite Straße 6, 63762 Großostheim, 06026 4915
Do	 Maintal-Apotheke, Bahnhofstraße 14, 63834 Sulzbach, 06028 6608
Fr	 Frohsinn-Apotheke, Frohsinnstraße 13, 63739 Aschaffenburg, 06021 27142
Alle Angaben ohne Gewähr.

Erscheinung Amtsblatt Mömlingen Nr. 49 am 05.12.2025

ANNAHMESCHLUSS: Montag, 01.12.2025, 16 Uhr. 
Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  

an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).
Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage 

www.hansenwerbung.de aufgeben.
Textveröffentlichungen geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.

Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  
Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.
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